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Sie haben Interesse? Dann sprechen Sie uns an!
Bei Fragen, etwa zu den Einstellungsvoraussetzungen oder den 
Bewerbungsmodalitäten, hilft Ihnen zunächst die Gerichtsleitung 
Ihrer Stammdienststelle weiter. 

Hessisches Ministerium der Justiz 
 

Justizassistenz

https://justizministerium.hessen.de/karriere


 Was ist Justizassistenz: Nebentätigkeit für Referendarinnen und Referendare  
bei der hessischen Justiz während der Referendarausbildung.

Wann ist der früheste Zeitpunkt der Einstellung: Ab dem 5. Ausbildungs-
monat.

Was geschieht während der Justizassistenz-Zeit: Sie arbeiten als wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und wissenschaftliche Mitarbeiter in der  
hessischen Justiz und unterstützen Richterinnen und Richter sowie Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte bei ihrer täglichen Arbeit.

Was sind die Rahmenbedingungen: Die Beschäftigung erfolgt im Rahmen  
eines Minijobs mit ca. 5 Stunden/Woche.

Was sind die Einstellungsvoraussetzungen: Gute Kenntnisse im Zivil-, Straf-  
und Prozessrecht und mindestens 7,5 Punkte im ersten Staatsexamen, wobei 
die 7,5 Punkte in der Pflichtfachprüfung in der Regel nicht unterschritten  
sein dürfen.

Liebe Referendarinnen und Referendare,

schön, dass Sie sich für Hessen als den Standort Ihrer 
Referendarausbildung entschieden haben! Gerne 
möchte ich Ihnen unser neues Angebot vorstellen, 
mit dem Sie begleitend zum Referendariat vertiefte 
Praxiserfahrungen sammeln können.

Können Sie sich vorstellen oder haben Sie sogar vielleicht schon den Wunsch, 
Richterin/Richter oder Staatsanwältin/Staatsanwalt zu werden? Dann können 
Sie als Justizassistentin oder Justizassistent im Rahmen einer Nebentätigkeit 
in der hessischen Justiz die Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Sie sind dabei als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter in Kern- 
bereichen der Justiz tätig und für vielfältige Aufgaben wie Recherchearbeiten 
oder Auswertungen komplexer Sachverhalte verantwortlich. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie unser Angebot annehmen und sich für  
die Justizassistenz entscheiden. So lernen Sie frühzeitig die hessische Justiz 
als eine moderne, bürgernahe und leistungsfähige Justiz kennen, die  
Bürgerinnen und Bürgern verlässlich zu Recht verhilft und Straftaten kon- 
sequent verfolgt.

Ihr

 

Prof. Dr. Roman Poseck
Hessischer Minister der Justiz


